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EInlEItung

Kein Krieg, keine Hyperinflation, keine größeren politischen und 
wirtschaftlichen Unruhen – die deutsche und österreichische 
Nachkriegsgeneration konnte im Gegensatz zu ihren Vorfahren 
über Jahrzehnte hinweg größere Werte aufbauen. Viele Eltern 
und Großeltern haben für ihre Kinder und Enkel beachtliche 
Summen zusammengespart, in vielen Fällen gehören sogar ent-
schuldete Eigentumswohnungen und Häuser zum Vermögen. All 
dies wird in den nächsten Jahren an die nachfolgende Generation 
vererbt. Pro Jahr gehen schon heute allein in Deutschland weit 
über 200 Milliarden Euro an die Erben über. Diese Summe wird 
sich bis zum Jahr 2024 auf über drei Billionen Euro, also sage und 
schreibe dreitausend Milliarden Euro, summieren.

Doch längst nicht jede Erbschaft macht glücklich. Entstehen 
zum Beispiel Erbengemeinschaften, ist der Streit oft program-
miert – was gewiss nicht im Sinne des Erblassers lag. Manche 
Zerwürfnisse aufgrund einer Erbschaft sind ein Leben lang 
nicht mehr zu kitten. Der Riss geht quer durch Familien. Oder 
aber der Erbe wird wegen einer steuerlich ungünstigen Rege-
lung vom Finanzamt zur Kasse gebeten. Mitunter gehört auch 
eine Ferienimmobilie im europäischen Ausland zur Erbmasse. 
Welches Recht gilt dann bei der Übertragung dieser Immobi-
lie? Das deutsche Erbrecht oder jenes in dem Staat, wo sich das 



Einleitung

6

Objekt befindet? Was tun, wenn man plötzlich feststellt, dass 
der Vater oder Großvater Schwarzgeld hinterlassen hat?

Diese und zahlreiche andere Fragen werden in dem vorliegenden 
Ratgeber praxisnah beantwortet. Das Büchlein wendet sich zwar in 
erster Linie an (potenzielle) Erben. Wenn aber der Erblasser durch 
ein entsprechendes Testament oder einen Erbvertrag rechtzeitig 
die Weichen richtig stellt, können Streit und unnötige Steuern ver-
mieden werden. Daher enthält dieser Ratgeber auch eine Reihe 
wichtiger Tipps für Erblasser, die der künftige Erbe vielleicht bei 
passender Gelegenheit mit dem Erblasser besprechen sollte. Denn 
auch der dürfte daran interessiert sein, dass seine Hinterlassen-
schaft konfliktfrei und mit einer möglichst geringen oder gar keinen 
steuerlichen Belastung an die nachfolgende Generation übergeht.

Juristen wissen: Neben dem Steuerrecht ist das Erbschaftsrecht 
am kompliziertesten und birgt am meisten Brisanz. Werden große 
Vermögen vererbt (zum Beispiel Unternehmen oder Unterneh-
mensanteile), erscheint der Gang zu einem versierten Fach anwalt 
oder Notar unverzichtbar. Dennoch erhalten Sie mit diesem Rat-
geber wichtiges und unverzichtbares Basiswissen, mit dessen Hil-
fe Sie im Erbfall genau wissen, was zu tun ist, wie Sie Konflikte 
vermeiden und innerhalb der Familie eine Regelung finden, die 
auch im Interesse des Erblassers gewesen wäre.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Ihr  
Horst Biallo
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PS: Bitte beachten Sie, dass sich die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen für Erbschaften und für die Erbschaft- bzw. Schenkung-
steuer jederzeit ändern können. Das vorliegende Buch beruht auf 
dem Rechtsstand April 2017.
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1. WIchtIgEs BasIsWIssEn für 
ErBlassEr und ErBEn

Unangenehme Überraschungen und Streit 
vermeiden

Dieses Buch richtet sich in erster Linie an Erben. Im ersten Ka-
pitel möchte ich Ihnen jedoch wichtiges Basiswissen vermit-
teln, das sowohl für Erblasser als auch für spätere Erben wich-
tig erscheint. Ab dem zweiten Kapitel gehe ich dann auf die 
besondere Situation der Erben sowie deren Rechte und Pflich-
ten ein.

Ihr Erbe hatte sich Ilka S. ganz anders vorgestellt. Als einige Jah-
re nach ihrer Mutter auch ihr Stiefvater starb, ging die (Stief-)
Tochter davon aus, das seinerzeit von ihrer Mutter erworbene 
Haus zu erben. Mutter und Stiefvater hatten vor vielen Jahren 
ein sogenanntes Berliner Testament geschlossen. Dabei handelt 
es sich um ein gemeinschaftliches Testament von Ehe- oder Le-
benspartnern, mit dem sie sich gegenseitig als Alleinerben ein-
setzen. So auch im vorliegenden Fall. Als die Mutter von Ilka S. 
starb, erbte ihr Stiefvater den größten Teil der Hinterlassen-
schaft, einschließlich der Immobilie. Die Tochter bekam ledig-



1. Wichtiges Basiswissen für Erblasser und Erben

10

lich ihren Pflichtteil. Später erkrankte auch ihr Stiefvater und 
bedurfte einer ständigen Pflege. Von einer Sozialeinrichtung 
wurde ihm eine entsprechende Pflegekraft vermittelt, die bald 
da rauf auch anbot, ihr Mann und ihr Sohn könnten sich um das 
Haus und den Garten des Kranken kümmern. Ilkas Stiefvater 
nahm dieses Angebot dankend an – und war offenkundig so zu-
frieden, dass er das hilfreiche Trio reich entlohnte. Schließlich 
verkaufte er sogar seine Immobilie und machte vor allem seiner 
Pflegerin teure Geschenke. Die sonderbare Großzügigkeit kannte 
offenkundig keine Grenzen. Die Pflegerin und ihre Familie sahn-
ten von dem kranken Mann insgesamt eine sechsstellige Summe 
ab. Als er später starb, erbte Ilka S. gerade noch 5.000 Euro. Den 
großen Rest dessen, was er von seiner Frau geerbt hatte, war nicht 
mehr da. Einfach verschenkt an wildfremde Menschen.

Dabei ist dem Stiefvater – rein rechtlich betrachtet – nicht ein-
mal ein Vorwurf zu machen. Ihm standen die Immobilie und die 
anderen von seiner Frau hinterlassenen Vermögenswerte zu. 
Die Tochter hatte lediglich Anspruch auf ihren Pflichtteil. Erst 
nach dem Tod des Stiefvaters stand Ilka S. als Enderbin das rest-
liche Vermögen zu. Grundsätzlich aber gilt: Bis zu seinem Tod 
kann der überlebende Ehe- oder Lebenspartner mit dem ererb-
ten Vermögen tun, was er will. Er kann also auch seine Betreue-
rin und deren Familienangehörigen fürstlich beschenken.

Da mag mancher denken: Wenn schon das gängige Berliner 
Testa ment solche Fallstricke birgt, dann verzichten wir eben auf 
solche Experimente und verfassen gar kein Testament. In einem 
solchen Fall gilt die gesetzliche Regelung. Viele Bürger sind der 


